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Satzung
des FrÄnkische - Schweiz-Verein 

(Hauptverein) e. V.
(gegr�ndet 1901)

Å 1
Name, Sitz und Rechtsform

Der Verein f�hrt den Namen FR�NKISCHE - SCHWEIZ –
VEREIN e. V. (FSV). Er hat seinen Sitz in Streitberg -
Wiesenttal und ist in das Vereinsregister in Bamberg unter VR 
10263 eingetragen.

Å 2
Aufgaben

1. Alle Bestrebungen f�r die Landschaft Fr�nkische Schweiz  
zum Zwecke der Heimatpflege und der Pflege kultureller 
G�ter zu unterst�tzen und zusammenzuschlie�en, insbe-
sondere:

a) die Pflege und Erschlie�ung heimatlicher Kulturg�ter,

b) die Erhaltung und Erschlie�ung der Sch�nheiten der 
Fr�nkischen Schweiz,

c) die F�rderung des Natur-, Landschafts- und Umwelt-
schutzes, des Brauchtums und der Heimatpflege,

d) die Herstellung, Erhaltung und Markierung von Wander-
wegen, die Schaffung von Aussichtspunkten und Ruhe-
pl�tzen, Unterkunftsst�tten und dergleichen, 

e) die Durchf�hrung von gemeinsamen und vereinsoffenen 
Wanderungen, sowie die Unterst�tzung und F�rderung 
des Jugendwandergedankens,
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f) die Herausgabe einer Vereinszeitschrift mit allgemein-
bildenden und wissenschaftlichen Ver�ffentlichungen 
kultureller Art,

g) die Herausgabe von Wanderkarten und Wanderf�hrern in 
allen Medien zu unterst�tzen und zu f�rdern,

h)   die Sammlung und Archivierung des Schrifttums der Fr�n-
kischen Schweiz,

i) die Durchf�hrung von sonstigen Veranstaltungen, die im 
Sinne der Vereinsaufgaben, insbesondere im Interesse 
der Hebung und F�rderung des Fr�nkische-Schweiz-
Bewusstseins liegen,

j) die Verwaltung der unselbst�ndigen Ludwig-M�ller-
Stiftung als Sonderverm�gen gem�� der mit der 
Testamentsvollstreckerin vereinbarten Stiftungsordnung. 

Å 3
GemeinnÇtzigkeit (SteuerbegÇnstigung)

(1) Der Verein verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar ge-
meinn�tzige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbe-
g�nstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Seine T�tigkeit 
ist politisch und konfessionell ungebunden.

(2) Mittel des Vereins werden nur f�r satzungsgem��e 
Zwecke und Aufgaben verwendet.

(3) Die Mitglieder haben keinen Anspruch auf Anteile am 
�berschuss oder Verm�gen.

(4) Alle �mter sind Ehren�mter. Bei Bedarf k�nnen Vereins-
�mter im Rahmen der haushaltsrechtlichen M�glichkeit 
entgeltlich gegen Zahlung einer Aufwandsentsch�digung 
nach � 3 Nr. 26 a EStG ausge�bt werden. Die Entschei-
dung �ber eine entgeltliche Vereinst�tigkeit trifft der 
Vorstand.
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(5) Der FSV ist selbstlos t�tig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Å 4
Mitgliedschaft

1. Mitglieder des Vereins k�nnen nat�rliche und juristische 
Personen des �ffentlichen und des privaten Rechts werden, 
die die Ziele des Vereins unterst�tzen.

2. Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt auf schriftlichen 
Antrag durch den Vorstand.
�ber den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der 
Vorstand. Der Aufnahmeantrag Minderj�hriger bedarf der 
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters.

3. Die Mitglieder sollen die Aufgaben des Vereins unterst�tzen 
und durch Vorschl�ge und Anregungen f�rdern. Sie sind zur 
rechtzeitigen Entrichtung der Beitr�ge verpflichtet.

4. Der Vorstand kann verdiente Mitglieder ehren und aus-
zeichnen. Grundlage daf�r ist die von der Mitgliederver-
sammlung beschlossene Ehrenordnung.

Å 5
Organe

Organe des Vereines sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand
c) der Beirat

Å 6
Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand im Fr�hjahr 
eines jeden Jahres einzuberufen und vom 1. Vorsitzenden 
zu leiten. Eine au�erordentliche Mitgliederversammlung ist 
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einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder 
oder der Ortsgruppen dies schriftlich beantragen.

2. Die Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von mindes-
tens zwei Wochen unter Angabe von Ort und Zeit der Ver-
sammlung und der Tagesordnung einzuberufen. Die 
Bekanntmachung erfolgt in der Regel in der Vereins-
zeitschrift, auf der Vereinshomepage und �ber die Lokal-
presse.

3. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

a) Entgegennahme des Gesch�fts- und Rechnungsberichts 
f�r das abgelaufene Jahr,

b) Entlastung des gesamten Vorstandes,
c) Genehmigung der Aufgabenplanung und deren 

Durchf�hrung,
d) Genehmigung des Haushaltsplanes,
e) Festsetzung der Mitgliederbeitr�ge,
f) �nderung der Satzung,
g) Entscheidung �ber die Erweiterung und �ber die 

Aufl�sung des Vereins,
h) Durchf�hrung von Wahlen des Vorstandes, des Beirates 

und der Rechnungspr�fer,
i) Bestimmung des Orts der n�chstj�hrigen Mitgliederver-

sammlung.

4. Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung Stimm-
recht. Stimmrechte k�nnen nicht �bertragen werden. Juristi-
sche Personen des �ffentlichen und privaten Rechts sind 
durch einen von ihnen zu benennenden Vertreter stimmbe-
rechtigt.  

5. Die ordnungsgem�� einberufene Mitgliederversammlung ist 
ohne R�cksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder be-
schlussf�hig. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt.

6. Die Mitgliederversammlung beschlie�t in offener Abstim-
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mung mit einfacher Stimmenmehrheit. Wenn ein Drittel der 
anwesenden Stimmberechtigten dies beantragt, muss 
geheim abgestimmt werden. 

7. Wahlen erfolgen schriftlich. Liegt nur ein Wahlvorschlag vor, 
kann per Akklamation abgestimmt werden.

8. �ber die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu 
fertigen, die vom 1. Vorsitzenden und dem Schriftf�hrer zu 
unterzeichnen ist. 

Å 7
Der Vorstand

a) 1. Vorsitzender
b) 2. Vorsitzender
c) 3. Vorsitzender
d) 4. Vorsitzender
e) Schatzmeister
f) Schriftf�hrer
g) Hauptjugendwart
h) Hauptwegewart
i) Hauptwanderwart
j) Leiter des Kulturausschusses
k) Leiter des Ausschusses Natur
l) Schriftleiter
m) Pressereferent
n) Internetbeauftragter

1. Der Vorstand wird auf die Dauer von drei Jahren gew�hlt.

2. Der 1., der 2., der 3., und   der 4.   Vorsitzende   vertreten 
den Verein je einzeln gerichtlich und au�ergerichtlich 
(� 26 BGB).

Im Innenverh�ltnis wird bestimmt, dass der 1. Vorsitzende 
den Verein alleine vertritt. Der 2., der 3., und der 4., Vor-
sitzende vertreten in dieser Reihenfolge den 1. Vorsitzen-
den bei dessen Verhinderung.
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3. Der 1. Vorsitzende hat den Vorstand nach Bedarf oder 
auf schriftlichen Antrag der Mehrheit der Mitglieder des 
Vorstandes mit einer Frist von einer Woche einzuberufen. 
Er leitet die Sitzung des Vorstandes.

4. Der Vorstand f�hrt die Vereinsgesch�fte nach den Be-
schl�ssen der Mitgliederversammlung. Er ist zust�ndig f�r 
alle Angelegenheiten, die nicht ausdr�cklich in die Zu-
st�ndigkeit der Mitgliederversammlung fallen. Die Ange-
legenheiten der Mitgliederversammlung bereitet er vor 
und unterbreitet sie dieser mit seinem Antrag. 

5. Der Vorstand entscheidet in offener Abstimmung mit ein-
facher Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder. 
Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

Å 8
Der Beirat

Dem Beirat geh�ren an:

a) die Landr�te der Landkreise Forchheim, Bayreuth, 
Bamberg und Kulmbach.

b) 9 Vertreter aus den zum Vereinsgebiet geh�renden 
St�dten und Gemeinden.

1. Die Landr�te (a) sind gesetzte Beir�te.  

2. Die 9 Vertreter (b) werden wie der Vorstand auf die Dauer 
von drei Jahren gew�hlt.

3. Der Beirat vertritt im FSV die kommunale Ebene.

4. Der Vorsitzende ist verpflichtet, den Beirat mindestens 
einmal im Jahr zu einer Sitzung des Vorstandes zu laden.  
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Å 9
AusschÇsse und

Arbeitskreise

Kulturausschuss :
a) Arbeitskreis Heimatkunde
b) Arbeitskreis Volksmusik
c) Arbeitskreis Trachten
d) Arbeitskreis Bauen und Gestalten
e) Arbeitskreis Kreativzentrum Morschreuth
f) Mundart

Naturausschuss :
g) Arbeitskreis Natur- und Landschaftsschutz
h) Arbeitskreis H�hlen und Karst

1. Die Leiter der Arbeitskreise werden vom Vorstand 
berufen.

2. Die Leiter der Arbeitskreise legen am Jahresbeginn (bis 
31.01.) einen schriftlichen T�tigkeitsbericht vor.

3. Der Vorsitzende l�dt die Leiter der Arbeitskreise mind. 
einmal im Jahr zu einer gemeinsamen Besprechung 
ein.

4. Der Vorstand kann bei Bedarf weitere Arbeitskreise 
einsetzen. 

Å 10
GeschÄftsjahr

Das Gesch�ftsjahr ist das Kalenderjahr.
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Å 11
GeschÄftsfÇhrung

1. Zu den laufenden Gesch�ften geh�ren alle Aufgaben, 
soweit sie nicht zur ausschlie�lichen Zust�ndigkeit der 
Organe geh�ren oder von diesen an sich gezogen werden.

2. Der 1. Vorsitzende f�hrt die Gesch�fte der laufenden Ver-
waltung in eigener Zust�ndigkeit. Der Vorstand kann f�r 
diese Gesch�fte Richtlinien aufstellen.

3. �ber die Einnahmen und Ausgaben ist Buch zu f�hren. Zah-
lungen d�rfen nur auf schriftliche Anweisung des 1. Vorsit-
zenden oder der weiteren Vorsitzenden (s. � 7 Abs. 2) 
geleistet werden.

4. Zur F�hrung der laufenden Gesch�fte k�nnen vom Vorstand 
Hilfskr�fte bestellt werden. 

5. Die Rechnungspr�fung erfolgt durch zwei von der Mitglie-
derversammlung auf die Dauer von drei Jahren zu bestim-
menden Revisoren.

Å 12
Ortsgruppen

1. Befinden sich in einer Gemeinde oder deren n�heren Um-
gebung mehr als 10 Mitglieder, so k�nnen sich diese zu 
einer Ortsgruppe zusammenschlie�en.

2. Das Arbeitsgebiet der Ortsgruppe wird vom Vorstand der 
Ortsgruppe festgelegt.

3. Jeder Ortsgruppe steht ein Vorstand vor, der von den in der 
Ortsgruppe zusammengeschlossenen Mitgliedern auf die 
Dauer von drei Jahren gew�hlt wird. Das Wahlergebnis ist 
dem Fr�nkische - Schweiz-Hauptverein anzuzeigen.
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Dem Vorstand sollen angeh�ren: 1. Vorsitzender,  2. Vorsit-
zender, Schriftf�hrer, Kassier, Wanderwart und Wegewart.

4. Aus organisatorischen Gr�nden wird den Ortsgruppen 
empfohlen, die vom Hauptverein vorgegebene Muster-
satzung zu �bernehmen.

Å 13
MitgliedsbeitrÄge

1. Von den Mitgliedern werden Beitr�ge erhoben. Die H�he 
des Beitrages wird von der Mitgliederversammlung mit 
einfacher Mehrheit bestimmt.

2. Die Mitgliedsbeitr�ge sind Jahresbeitr�ge und jeweils im 
Voraus f�llig. 

Å 14
Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Aus-
schluss; bei juristischen Personen auch durch Verlust der 
Rechtspers�nlichkeit.  

2. Der Austritt ist dem Vorstand gegen�ber schriftlich zu er-
kl�ren. Der Austritt ist unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zum Schluss des Gesch�ftsjahres zul�ssig.

3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, 
wenn sein Verhalten in grober Weise gegen die Satzung 
oder das Ansehen des Vereins verst��t.
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4. �ber den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor dem 
Beschluss des Vorstandes ist dem Betroffenen Gelegenheit 
zur �u�erung zu geben.

Å 15
SatzungsÄnderungen

1. �nderungen der Satzung k�nnen durch die Mitgliederver-
sammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der anwe-
senden Mitglieder beschlossen werden.

2. Ein Antrag auf Satzungs�nderung muss mit der Einladung 
zur Mitgliederversammlung den Mitgliedern bekanntgege-
ben werden.

Å 16
AuflÉsung

1. Die Aufl�sung des Vereins kann nur in einer ausschlie�lich
zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung er-
folgen. Der Aufl�sungsbeschluss bedarf der Zustimmung 
von drei Viertel der anwesenden Stimmen der Mitglieder.

2. Sind in der Mitgliederversammlung weniger als die H�lfte 
aller stimmberechtigten Mitglieder vertreten, ist zur Be-
schlussfassung �ber die Aufl�sung innerhalb von 4 Wo-
chen eine neue Mitgliederversammlung einzuberufen. In 
dieser Mitgliederversammlung entscheiden �ber die Aufl�-
sung des Vereins drei Viertel der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder.

Å 17
VermÉgensverwendung bei AuflÉsung

Bei Aufl�sung des Vereins oder bei Wegfall steuerbeg�nstigter 
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Zwecke f�llt das Verm�gen des Vereins an den Bezirk Ober-
franken, der es unmittelbar und ausschlie�lich f�r 
heimatpflegerische Zwecke zu verwenden hat.

Å 18
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam 
werden oder undurchf�hrbar sein, so wird dadurch die Wirk-
samkeit der Satzung im �brigen nicht ber�hrt. Die vorstehen-
den Bestimmungen gelten entsprechend f�r den Fall, dass 
sich diese Satzung als l�ckenhaft erweist. � 139 BGB 
(Teilnichtigkeit) findet keine Anwendung. 

INKRAFTTRETEN
Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 
25.4.2014 beschlossen. Sie tritt mit der Eintragung in das 
Vereinsregister in Kraft.

Vorsitzende:

1. Vorsitzender:  
______________________

2. Vorsitzender:
_______________________

3. Vorsitzender:
_______________________

4.  Vorsitzender:
______________________

Schriftf�hrer:       
______________________
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Vereinsmitglieder:

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Die Satzung wurde am  …………………….. ins Vereinsregister 
eingetragen.


